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BBK VTL 
Anforderungen der Branche an einen Ausbildungsbetrieb 

 
 
Name, Adresse Gesuchsteller: ……………………………………………………………………………... 
 
Selbstdeklaration durch den Gesuchsteller 
 
Betriebliche Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen 
 

o Der Berufsbildner ist zu 100% in der Landwirtschaft tätig und arbeitet dabei auf dem 
Betrieb, wo die Lernenden ausgebildet werden. 

o Der Berufsbildner verpflichtet sich, die Bestimmungen des kantonalen 
Normalarbeitsvertrages einzuhalten.  

o Einhaltung der Arbeitszeiten. 
 
Morgen: Arbeitsbeginn: ……..Arbeitsende: ……. Unterbrüche: …… 
 

Mittag:   Arbeitsbeginn: ……..Arbeitsende: ……..Unterbrüche: …… 
 

Total Arbeitszeit: ………………… transparente Kompensationslösung bei Überzeit:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

o Einsicht in Freizeit- und Ferienguthaben wird gewährt. 
 

o Ferienplanung geschieht in gegenseitiger Absprache. 

o Der Berufsbildner kennt die Richtlinie für den Bruttolohn und verpflichtet sich, diese bei der 
Entlöhnung einzuhalten. 

o Der Betrieb vermittelt ein sauberes und korrektes Erscheinungsbild. Es herrscht eine 
Ordnung, die ein zügiges und sicheres Arbeiten ermöglicht. 

o Der Betrieb verfügt über zeitgemässe Betriebseinrichtungen, die gut in Stand gehalten 
werden. Die Arbeitsplätze sind übersichtlich gestaltet. 

o Die wichtigsten in den Bildungszielen definierten praktischen Tätigkeiten können vom 
Lernenden selber ausgeführt werden. 

o Alle Vorschriften, die der Betrieb zu erfüllen hat, werden eingehalten.  
 
Die Betriebsaufzeichnungen (ÖLN/Bio) werden korrekt geführt. Für die Ausbildung 
erforderliche Dokumente (z.B. Tierverkehr, Arzneimitteljournal, Feldkalender, 
Schlagkarten) sind für die Lernenden einsehbar.  

o Der Berufsbildner überprüft anhand der Bildungsziele und QV-Anforderungen laufend, für 
welches Lehrjahr der Betrieb geeignet ist und setzt Lehrstellenbewerber entsprechend ins 
Bild. 

o Lehrverträge werden erst abgeschlossen, nachdem der/die Lernende die Gelegenheit zu 
Schnuppertagen hatte. 

o Der Berufsbildner besucht die von der Branche angebotenen Weiterbildungen und 
Tagungen. 

o Der Berufsbildner ist im Besitz des entsprechenden Führerausweises sofern auf dem 
Lehrbetrieb Ausweispflichtige Hebegeräte (R1 /R4) vorhanden sind.  .  
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Verpflegung und Unterkunft auf dem Lehrbetrieb 
 

o Ein Nassraum zum Wechseln und Aufbewahren der Kleider mit 
Trocknungsmöglichkeiten und einem Lavabo stehen zur Verfügung.  

o Regelmässige, ausreichende und gesunde Verpflegung ist sichergestellt.  

o Rechte der Lernenden im Haushalt, beispielsweise Zugang zum Kühlschrank, zu den 
Wohnräumen der Lehrmeisterfamilie, zu Fernsehen und Internet usw. sind geregelt. 

o Für Lernende, die auf dem Betrieb wohnen, steht ein geräumiges, gut heizbares und 
helles Zimmer zur Verfügung. Es ist mit Bett, Pult, Schrank, guter Beleuchtung und 
einer Möglichkeit zum Einschliessen von Wertsachen ausgerüstet.  
 

o In der Nähe des Zimmers befinden sich sanitäre Anlagen für die Lernenden, wenn 
möglich getrennt von jenen der Betriebsleiterfamilie. 

 
 
 
Weitere Bemerkungen / Ergänzungen 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 
 
 
Beim Betriebsbesuch auszufüllen: 
 
Besuchsdatum: ……………………. Besucher: …………………….     …………………………….. 
 
 
Das Dokument wurde eingesehen und besprochen: 

 
 
 
 
Visum Vertretung Berufsbildungskommission BBK VTL  
 
 
 
 
 
 
 
Kopie senden an die Lehraufsicht des BBZ Arenenberg ! 


